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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 1 Jahrgang 9 25. Januar 2018 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 
EINLADUNG 

 
27. Sitzung (IX. Wahlperiode) 
Rat der Stadt Korschenbroich 
 
Sitzungsdatum: 

 
Beginn: 

 
Sitzungsort: 

Dienstag, 30.01.2018 18:00 Uhr Ratssaal, Don-Bosco-Straße 6,  
41352 Korschenbroich 

 
Tagesordnung: 
 
 
I.  Vor Beginn des öffentlichen Teils der Sitzung ist den Einwohnerinnen und 

Einwohnern der Stadt Korschenbroich Gelegenheit gegeben, Fragen sowohl 
mündlich als auch schriftlich an Rat und Verwaltung zu richten. 

 
 
II. Öffentlicher Teil 

 
1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 

 
 

2. Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der 
Niederschrift 
 

 

3. Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds durch den 
Bürgermeister 
 

IX/817 

4. Ersatzwahl zu den Ausschüssen des Rates der Stadt 
Korschenbroich 
 

IX/816 
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5. Entsendung von Mitgliedern in die Verbandsversammlung des 
Erftverbandes 
 

IX/827 

6. Darlehensbericht 2. Halbjahr 2017 
 

IX/818 

7. 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/37 „An der 
Niers-Aue“ im Stadtteil Korschenbroich 
hier: Satzungsbeschluss 
 

IX/750.3 

8. Forstwirtschaftsplan 2018 
 

IX/800.1 

9. Mitteilungen 
 

 

10. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 

 

III.   Nichtöffentlicher Teil 

 
1. Veräußerung einer Versorgungsfläche im Neubaugebiet „An der 

Niers-Aue" 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/813.1 

2. Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in Korschenbroich 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/820.1 

3. Veräußerung eines bebauten Grundstückes in Lüttenglehn 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/821.1 

4. Erwerb einer Grünfläche in Korschenbroich 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/822.1 

5. Veräußerung von Grundstücksteilflächen 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/823.1 

6. Tausch von Grundstücksteilflächen in Korschenbroich 
(wird als Tischvorlage vorgelegt) 

 

IX/824.1 

7. Mitteilungen 
 

 

8. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

 

 
Korschenbroich, 19.01.2018  
 
Der Bürgermeister 
 
M. Venten 
 
 
Alle Ratsmitglieder, die nicht Mitglied dieses Ausschusses sind, erhalten vorstehende Ein-
ladung zur gefälligen Kenntnis. 
 
Alle Sitzungsunterlagen stehen auch im Ratsinformationssystem  in elektronischer Form zur 
Verfügung (http://pvr.itk-rheinland.de/ratsinfo/korschenbroich.html). 

 

http://pvr.itk-rheinland.de/ratsinfo/korschenbroich.html
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B e k a n n t m a c h u n g  

 

des Wahlleiters der Stadt Korschenbroich  
über die Ersatzbestimmung eines Ratsmitgliedes 

 
 
 
Das am 25.5.2014 in den Rat der Stadt Korschenbroich gewählte Ratsmitglied der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) 
 

Herr Marcel Knuppertz, 
Albrecht-Dürer-Straße 6, Korschenbroich, 

hat nach § 37 Nr. 1 KWahlG durch unwiderrufliche Verzichtserklärung vom 20.12.2017 mit 
Wirkung vom 1.1.2018 auf sein Ratsmandat verzichtet. 
 
Der als nächster Bewerber auf der Reserveliste der SPD für die Ratswahlperiode 2014 bis 
2020 stehende Reservelistenbewerber 
 

Herr Patrick Baues, 
früher wohnhaft Ahornweg 1, 41352 Korschenbroich, 

 
ist zwischenzeitlich aus dem Wahlgebiet verzogen und hat damit seine Wählbarkeit zum Rat 
verloren. 
 
Der daraufhin als nächster Bewerber aus der Reserveliste der SPD in den Rat zu berufende  
Bewerber 
 

Herr Marcus Klancicar, 
An Heldsmühle 3, 41352 Korschenbroich, 

 
hat durch unwiderrufliche Erklärung die Annahme der Wahl in den Rat der Stadt 
Korschenbroich abgelehnt, erwirbt nicht die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Korschenbroich 
und scheidet damit für die Dauer der Ratswahlperiode 2014 bis 2020 aus der Reserveliste 
der SPD aus. 
 
Aufgrund des § 45 KWahlG wird nunmehr hiermit festgestellt, dass 
 

Frau Vera Kirchhoff, 
Lehmstraße 27, Korschenbroich, 

als nächste Ersatzbewerberin für das Ratsmitglied Marcel Knuppertz in den Rat der Stadt 
Korschenbroich zu berufen ist. 
 
Frau Kirchhoff hat die Annahme der Wahl schriftlich erklärt und erwirbt mit Eingang dieser 
Erklärung am 08.01.2018 die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Korschenbroich. 
 
Gegen die Ersatzbestimmung können gemäß § 39 KWahlG  

1. jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
2. die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
3. die Aufsichtsbehörde 
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binnen eines Monats nach dieser Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine 
Entscheidung über die Gültigkeit dieser Feststellung nach § 40 KWahlG für erforderlich 
halten. Die Einspruchsfrist beginnt mit dem Tage dieser Bekanntmachung. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 
 
 
Korschenbroich, den 08.01.2018 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
M. Venten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 

 
über bestehende Widerspruchsrechte bei der Erteilung von Melderegisterauskünften 
und Datenübermittlungen  
 
Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen werden von der Stadt 
Korschenbroich als Meldebehörde Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen über 
personenbezogene Daten aus dem Melderegister erteilt bzw. durchgeführt.  
 
Rechtsgrundlagen hierfür sind seit dem 01.11.2015 verschiedene Regelungen des 
Bundesmeldegesetzes, die dazugehörigen Bundes- und Landesverordnungen, das 
Meldegesetz NRW sowie weitere Spezialgesetze.  
 
Für einen Teil dieser gesetzlich vorgesehenen Melderegisterauskünfte bzw. 
Datenübermittlungen besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Ein etwaiger 
Widerspruch bleibt dann bis zu dessen Widerruf im Melderegister der Stadt Korschenbroich, 
sofern keine gesetzlichen Löschfristen bestehen.  
 
Die Stadt Korschenbroich informiert daher nachfolgend über die bestehenden 
Widerspruchsrechte bei folgenden Melderegisterauskünften bzw. Datenübermittlungen:  
 
 
1. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen und 

andere Träger von Wahlvorschlägen: 
 

Im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten besteht die 
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Möglichkeit, an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
Melderegisterauskünfte zu erteilen und Datenübermittlungen zu tätigen.  
 
Hierzu gehören auch Abstimmungen im Zusammenhang mit Volksbegehren, 
Volksentscheiden sowie Bürgerentscheiden.  

 
Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann 
widersprochen werden. 
 
Rechtsgrundlagen sind der § 50 Abs. 1 und 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) sowie § 
8 des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen (MG NRW). 
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht. Widersprüche, 
die nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre Gültigkeit.  

 
 
2. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse oder 

Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen 
 

Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann 
widersprochen werden. 
 
Rechtsgrundlage ist der § 50 Abs. 2 und 5 BMG  
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch gilt im Hinblick auf Ehejubiläen auch für den anderen Ehegatten / 
Lebenspartner und ist bei allen Meldebehörden einzulegen, in deren 
Zuständigkeitsbereich sie mit einer Wohnung (bei mehreren Wohnungen) gemeldet sind.  

 
 
3. Melderegisterauskünfte und Datenübermittlungen an Adressbuchverlage zur 

Herstellung von Adressenverzeichnissen in Buchform  
 

Der Erteilung von Melderegisterauskünften und der Datenübermittlung kann 
widersprochen werden. 
 
Rechtsgrundlage ist der § 50 Abs. 3 und 5 BMG. 
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden einzulegen, in deren Zuständigkeitsbereich 
Sie mit einer Wohnung (bei mehreren Wohnungen) gemeldet sind. 

  
 
4. Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der 

Bundeswehr.  
 

Die Datenübermittlung erfolgt bis 31.3. eines Jahres über Personen, die im nächsten 
Jahr volljährig werden und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.  
 
Der Datenübermittlung kann widersprochen werden. 
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Rechtsgrundlage ist der § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (SG) i. V. m. § 36 Abs. 2 
BMG. 
  
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht. Ein etwaiger 
Widerspruch wird mit Vollendung des 18. Lebensjahres automatisch gelöscht. 
Widersprüche, die nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre 
Gültigkeit.  

 
 
5. Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, sofern sie 

nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören.  

 
Der Datenübermittlung kann widersprochen werden. 

 
Das Widerspruchsrecht gilt nicht, sofern die Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
übermittelt werden.  
 
Rechtsgrundlage ist der § 42 Abs. 1 bis 3 BMG. 
 
Familienangehörige im Sinne des § 42 Abs. 1 bis 3 BMG  sind der Ehegatte oder 
Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern.  
 
Hinweise:  
 
Der Widerspruch kann nur bei der Meldebehörde eingelegt werden, bei der der alleinige 
Wohnsitz oder der Hauptwohnsitz (bei mehreren Wohnungen) besteht.  
Widersprüche, die nach früherer Rechtslage eingetragen wurden, behalten ihre 
Gültigkeit.  

 
 
Form des Widerspruchs: 
 
Widersprüche sind formlos an das Bürgerbüro Korschenbroich, Sebastianusstraße 1,  
41352 Korschenbroich, zu richten bzw. können dort bei persönlicher Vorsprache 
aufgenommen werden.  
 
 
Korschenbroich, den 15.01.2018 
 
Der Bürgermeister 
 
 
M. Venten 
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Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss 2016 der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der 
Stadt Korschenbroich mbH (WEK) 

 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in der Sitzung am 28.11.2017 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
"Der Rat der Stadt Korschenbroich nimmt den Geschäftsbericht der Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Korschenbroich mbH (WEK) für das Geschäftsjahr 
2016 in der durch die WIBERA AG geprüften Fassung zur Kenntnis und erklärt sich 
ausdrücklich mit der zustimmenden Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung 
der WEK einverstanden.“  
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 26. Januar 2018 bis 
einschl. 09. Februar 2018, montags bis freitags in der Zeit von 08.30 bis 12.00 Uhr und 
donnerstags zusätzlich in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle der WEK, 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich, Zimmer 102, öffentlich zur Einsichtnahme 
ausgelegt. 
 
 
Korschenbroich, 12.01.2018 
 
Die Geschäftsführung 
 
Gez.: Patrick Gorzelanczyk   Gez.: Jürgen Rütten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 

 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes der Stadtpflege Korschen- 

broich für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von EUR 9.363.948,68 
 

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgenden  
Beschluss gefasst: 

 
a) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, den Jahresabschluss zum 

31.12.2016 und den Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtpflege für das 
Wirtschaftsjahr 2016 festzustellen. Der Jahresabschluss 2016 besteht aus der 
Schlussbilanz zum 31.12.2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 dem Anhang und dem Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2016.  
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b) Darüber hinaus beschließen die Ratsmitglieder der Stadt Korschenbroich, dem 
Bürgermeister und der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 vorbehaltlose 
Entlastung zu erteilen.  

 
c) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, den Jahresfehlbetrag des  

Wirtschaftsjahres 2016 des Eigenbetriebes Stadtpflege von EUR 25.128,38 auf neue 
Rechnung vorzutragen und mit dem Verlustvortrag aus 2014 von EUR 155.883,10 zu 
verrechnen.  
Die bei handelsrechtlichen Jahresgewinnen in den Vorjahren (zuletzt 2011) an die 
Stadt Korschenbroich abgeführte Eigenkapitalverzinsung von EUR 3.068,00 
(entsprechend 6,0 % des zu verzinsenden Stammkapitals von EUR 51.129,19) kann 
für 2016 nicht abgeführt werden, da sie nicht erwirtschaftet wurde.  

 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

vom 19.12.2017 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes  
Stadtpflege Korschenbroich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2016 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPG Beratungs- und 
Prüfungsgesellschaft mbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 24.08.2017 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten  
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
“An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtpflege Korschenbroich, Korschenbroich 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung Stadtpflege Korschenbroich für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den ergänzenden Be-
stimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW und nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen und den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“  
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPG 
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
 
Herne, den 19.12.2017 
GPA NRW 
Im Auftrag 
gez. 
Matthias Middel 

 
 
3. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 5 JAP DVO 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags 
zusätzlich in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr bei der Stadt Korschenbroich – Stadtpflege, 
Wankelstraße 21, Zimmer 2.01, öffentlich ausgelegt und können eingesehen werden.  

 

4. Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hinweis auf den § 3 Abs. 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen  
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.  

 

Korschenbroich, den 11. Januar 2018 

 

M. Venten 

Bürgermeister 
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Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht:  
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes des Städtischen  

Abwasserbetriebes Korschenbroich für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer  
Bilanzsumme zum 31.12.2016 von EUR 55.434.889,13 

 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgenden  
Beschluss gefasst:  
 
a) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, den Jahresabschluss zum 

31.12.2016 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 des Städtischen  
Abwasserbetriebes Korschenbroich festzustellen. Der Jahresabschluss 2016 besteht 
aus der Schlussbilanz zum 31.12.2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016, dem Anhang und dem Lagebericht für 
das Wirtschaftsjahr 2016.  

 

b) Darüber hinaus beschließen die Ratsmitglieder der Stadt Korschenbroich, dem 
Bürgermeister und der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2016 vorbehaltlose 
Entlastung zu erteilen.  

 
Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 28.11.2017 folgenden  
Beschluss gefasst:  

 

c) Der Rat der Stadt Korschenbroich beschließt einstimmig, von dem Jahresgewinn des 
Wirtschaftsjahres 2016 des Städtischen Abwasserbetriebes Korschenbroich in Höhe 
von EUR 1.136.633,75 einen Betrag von EUR 729.485,00 (entsprechend einer 
Eigenkapitalverzinsung von rd. 2,51 % des gesamten Eigenkapitals von 
EUR 29.094.552,23) an den städtischen Haushalt abzuführen. Dieser Betrag 
beinhaltet den zusätzlich jährlich abzuführenden Betrag von EUR 300.000,00 im 
Rahmen des Haushaltssanierungsplanes. Der restliche Jahresgewinn von 
EUR 407.148,75 soll in die Rücklage für Anlagenerhaltung eingestellt werden.  

 
 
2.  Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

vom 19.12.2017 
 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Städtischen  
Abwasserbetriebes Korschenbroich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2016 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPG Beratungs- und 
Prüfungsgesellschaft mbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
“An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich, 
Korschenbroich 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und 
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die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und 
den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW und nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“  
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPG 
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.  
 
 
Herne, den 19.12.2017 
GPA NRW 
Im Auftrag 
gez. 
Matthias Middel 
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3. Öffentliche Auslegung gemäß § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags 
zusätzlich in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Stadt Korschenbroich - 
Städtischer Abwasserbetrieb Korschenbroich, Wankelstraße 21, Zimmer 2.01, öffentlich 
ausgelegt und können eingesehen werden. 
 
 

4. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hinweis auf den § 3 Abs. 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) bekannt gemacht.  

 
 
Korschenbroich, den 11. Januar 2018 
 
 
M. Venten 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33- 

Mönchengladbach, 08.09.2017 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 – 40 
Tel.: 0211/475-9803 
FAX: 0211/475-9791 

 
Vereinfachte Flurbereinigung Erftaue II 
 
Aktenzeichen: 33 – 7 17 03 – HA 3 
 
 
B e s c h l u s s  
 

1. Für Teile der Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Regierungsbezirk Düsseldorf, wird 
gemäß § 86 Abs. 1 Ziffern 1 und 3 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Ziffer 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) durch die Bezirksregierung Düsseldorf als 
Flurbereinigungsbehörde die 

 

vereinfachte Flurbereinigung Erftaue II  

 
angeordnet.  
 

2. Das Flurbereinigungsgebiet wird für die nachstehend aufgeführten Grundstücke festgestellt: 
 
 
 
Regierungsbezirk Düsseldorf 
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Rhein-Kreis Neuss  
 

Stadt Grevenbroich  

Gemarkung Kapellen 

 

Flur Flurstücke 

2 76, 79, 80, 91, 158, 159 

5 472 

Gemarkung Neukirchen 

 

Flur Flurstücke 

20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13, 16, 20, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 52, 59, 66, 67, 68, 69, 93, 96, 97, 98, 99, 123, 134, 137, 142, 143, 144, 145, 
153, 154, 155, 156, 157 

21 44, 155 

Gemarkung Wevelinghoven 

 

Flur Flurstücke 

6 2, 3, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43 

7 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 149, 164, 165, 437, 
442, 443, 444, 510, 516, 517, , 521, 522, 548, 549 

8 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, , 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 128, 133, 134, 135, 136, 138, 
140, 154, 155, 158, 207, 208, 241, 242, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 1178, 1179 

9 4, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 81, 83, 115, 116, 118, 145, 146, 147, 157, 158, 322, 332, 333, 385, 395, 435, 
436, 437, 438 

11 180 

17 304 

18 187, 401, 409, 410, 411, 445, 454, 457, 487, 509, 510, 512, 513, 639, 640, 641, 
642, 643, 699, 700, 701 

19 58, 59, 60, 227, 229, 274, 275 

21 33, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 
157, 158, 160, 164, 165, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
205, 206, 207, 218, 219, 222, 223, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 256, 257 

  

22 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
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46, 47, 48, 51, 72, 77, 78, 89, 90, 106, 107, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 128 

 
 

3. Das Flurbereinigungsgebiet ist in der beigefügten Gebietskarte dargestellt. Es ist rund     
274 Hektar groß.  

 
4. Dieser Beschluss wird gemäß § 110 FlurbG öffentlich bekannt gemacht. 

Der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme 
der Beteiligten zwei Wochen lang während der Dienststunden aus bei der 

Stadtverwaltung Grevenbroich 

Städtisches Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, 
Grevenbroich, Zimmer 212. 

 
Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses. 

 
5. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücke (§ 10 Nr. 1 FlurbG) bilden die 

Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Erftaue II 

 
mit Sitz in Grevenbroich. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG). 

 
 
6. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 

Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses 
bei der Flurbereinigungsbehörde, der Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude 
Croonsallee 36 - 40, 41061 Mönchengladbach, anzumelden. 

 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken 
beschränken. 

 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb 
einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 

 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. Der Inhaber eines der 
bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 

 
 
7.  Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses an, gelten folgende 

zeitweilige Einschränkungen, die bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
wirksam sind: 
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7.1  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Ziff. 1 FlurbG). 

 
7.2  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 

dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, 
wesentlich verändert oder beseitigt werden. (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 FlurbG). 

 
7.3  Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen 

nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Ziff. 3 FlurbG). 

 
7.4   Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung übersteigen, 

bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG) 

 
7.5   Sind entgegen den Anordnungen zu 6.1 und 6.2 Änderungen vorgenommen oder 

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich 
ist. (§ 34 Abs. 2 FlurbG). 

 
7.6  Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 6.3 vorgenommen worden, so muss die 

Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten anordnen  (§ 34 
Abs. 3 FlurbG). 

 
7.7  Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 6.4 vorgenommen worden, so kann die 

Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsmäßig in Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG). 

 
7.8  Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 6.2, 6.3 und 6.4 dieses 

Einleitungsbeschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis 
zu 1.000,-- Euro für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten – OWiG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602). Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße 
auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen 
werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 

 
7.9  Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt. 

 

Gründe 

 
Die Voraussetzungen für die Anordnung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Erftaue 
II gemäß § 86 Abs. 1 Ziffern 1 und 3 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Ziffer 1 FlurbG liegen vor. 
Die Begrenzung des Flurbereinigungsgebietes entspricht dem Zweck der Flurbereinigung. 
 
Der Erftverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Bergheim, beabsichtigt 
die Umsetzung des „Perspektivkonzeptes 2045 zur Umgestaltung der Erft“ (im Folgenden kurz 
Perspektivkonzept), das in Planungsabschnitte unterteilt ist. 
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Der derzeitige naturferne morphologische Zustand der unteren Erft soll in einer Kernzone 
(Primär- und Sekundäraue, im folgenden kurz Gewässerentwicklungsraum) durch sukzessive 
naturnahe Umgestaltung entsprechend den wasserwirtschaftlichen Vorgaben und den in der 
Region vorhandenen Rahmenbedingungen verbessert werden. Diese Maßnahmen treffen 
Vorsorge in Bezug auf die Auswirkungen abnehmender Sümpfungswassereinleitungen des 
Braunkohlenbergbaus. Desweiteren berücksichtigen sie die Anforderungen aus der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).  
 
Zur Umsetzung des Perspektivkonzepts hat der Erftverband am 24.09.2008 eine 
Rahmenvereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWE Power AG Köln 
abgeschlossen. Gemäß § 2 Absatz 2 der Vereinbarung ist das Land NRW bereit, auf Antrag 
des Erftverbandes Bodenordnungsverfahren durchzuführen. 
 
Der Erftverband beabsichtigt, in den Planungsabschnitten 8 und 9 des Perspektivkonzeptes 
(gelegen zwischen den Ortschaften Grevenbroich-Kapellen und Grevenbroich-Wevelinghoven) 
mit der Umsetzung von Maßnahmen zu beginnen, für die die Flächenverfügbarkeit bislang nicht 
gegeben ist.  
 
Eine Umsetzung der Maßnahmen des Perspektivkonzeptes ist mit der derzeitigen 
landwirtschaftlichen Nutzung der Erft nur teilweise vereinbar: In Teilbereichen wird die 
derzeitige landwirtschaftliche Nutzung erheblich beeinträchtigt oder sogar unmöglich. Insofern 
besteht ein Landnutzungskonflikt. 
 
Der Erftverband hat mit Schreiben vom 22.09.2015 bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Flurbereinigungsbehörde, die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens gem. § 86 FlurbG 
beantragt.  
 
Im Wege der Bodenordnung sollen – soweit erforderlich - die benötigten Flächen in dem 
Gewässerentwicklungsraum in Größe von ca. 100 Hektar im Wege von Verzichten auf 
Landabfindung oder Flächentausch in das Eigentum des Erftverbandes gebracht werden. Der 
Erftverband verfügt in dem Verfahrensgebiet bereits über 50 ha Vorratsland. 
 
In der vereinfachten Flurbereinigung gem. § 86 FlurbG haben die Teilnehmer einen Anspruch 
auf Abfindung mit Land von gleichem Wert (§ 44 FlurbG). In der vereinfachten Flurbereinigung 
Erftaue II sollen vorzugsweise freiwillige Regelungen herbeigeführt werden. 
 
Die Eigentümer erhalten tatsächlich von wasserwirtschaftlichen Planungen unbelastete 
landwirtschaftliche Flächen. Die aus dem Projekt des Erftverbandes resultierenden 
Landnutzungskonflikte (§ 86 Abs. 1 Ziffer 3 FlurbG) können in der Flurbereinigung entflechtet 
und aufgelöst werden. Das Flurbereinigungsverfahren Erftaue II ist mithin privatnützig. 
 
Die Vorgehensweise bei der Umsetzung des Perspektivkonzepts wurde am 05.05.2010 
zwischen dem Erftverband, der Landwirtschaftskammer und dem Rheinischem 
Landwirtschaftsverband vereinbart und wird auch Vorgabe beim Flächenerwerb im Rahmen der 
Flurbereinigung nach § 52 FlurbG sein. Unter Berücksichtigung des Absatzes B III Nr.1 dieser 
Vereinbarung ist beim Flächenerwerb gem. § 52 FlurbG ein besonderer 10-jähriger 
Kündigungsschutz der Bewirtschafter zu beachten. Von diesem kann nur abgewichen werden, 
wenn eine vorzeitige Flächeninanspruchnahme wegen der Termingebundenheit einer 
Maßnahme oder aufgrund eines Flächentauschs innerhalb der Flurbereinigung erforderlich ist. 
In dem Falle erhält der Bewirtschafter entweder gleichwertiges Ersatzland zumindest für die 
noch ausstehende Kündigungsschutzfrist zu vergleichbaren Konditionen oder eine 
angemessene Entschädigung.  
 
Weitergehende Maßnahmen der Landentwicklung im Sinne des § 86 Abs. 1 Ziffer 1 FlurbG sind 
nur bei einvernehmlicher Kostenregelung zulässig. 
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Damit liegen die Voraussetzungen für die Anordnung des vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens Erftaue II gemäß § 86 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 FlurbG vor. 
 
Das Verfahrensgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck der Flurbereinigung Erftaue II 
möglichst vollkommen erreicht werden kann, andererseits aber nicht mehr Grundstücke als 
notwendig in das Verfahren einbezogen werden. Die Gebietsabgrenzung kann, wenn es der 
Zweck der Flurbereinigung erfordert, geändert werden.  
 
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden in der Aufklärungsversammlung 
gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG am 11.05.2017 eingehend über Zielsetzung und Durchführung dieses 
Flurbereinigungsverfahrens einschließlich der entstehenden Kosten aufgeklärt.  
 
Die Kosten für den Grundstückserwerb sowie die Ausführungskosten zur Umsetzung des 
Perspektivkonzeptes werden vollständig vom Erftverband als Maßnahmenträger unter 
Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der RWE Power AG Köln getragen, den 
Teilnehmern entstehen hierfür also keine Kosten. 
 
Die landwirtschaftliche Berufsvertretung und die übrigen zu beteiligenden Behörden und 
Organisationen sowie die nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz anerkannten 
Naturschutzverbände sind gemäß § 5 Abs. 2 FlurbG gehört worden. Bedenken wurden nicht 
erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentlicher 
Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, 
Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengladbach, zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form erhoben werden. Das Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Gesetz zur Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (elDAS-Durchführungsgesetz) vom 
18.02.2017 (BGBl. I S. 2745) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle der Behörde übermittelt werden. 

Hinweis: 
„Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de 
aufgeführt.“ 

 
Im Auftrag 
(LS) gezeichnet 
Ralph Merten 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung 
Düsseldorf unter http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/wirueberuns/Bekanntmachungen/ 
Index.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.egvp.de/
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/wirueberuns/Bekanntmachungen/
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Öffentliche Ausschreibung; Bekanntmachung gem. § 12 VOL/A 
 

a) Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, 
Sebastianusstr. 1, 41352 Korschenbroich 
 

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOL/A 
 

c) Form der Angebote Die Angebote sind in Schriftform einzureichen. Weiteres ergibt sich aus 
den Vergabeunterlagen. 

d) Art und Umfang der Leistung: Böschungsmahd der Gewässer, Gesamtlänge: 22.130 m 
Zwei-Jahresvertrag 2018/2019 mit Verlängerungsoption 

e) Ort der Ausführung: Stadtgebiet Korschenbroich 
 

f) Aufteilung in Lose: 
(Anzahl, Größe, Art) 

 nein 
 

g) Nebenangebote zugelassen:  nein 
 ja 
 ja, nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

 
h) Etwaige Frist für die Ausführung: 15.06.2018 - 30.09.2019 

Verlängerungsoption für 2020 bis 2021 
i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Die Anforderung der Vergabeunterlagen in Papierform wird nicht 

angeboten. 
Die Vergabeunterlagen können kostenfrei in elektronischer Form über 
die Internetplattform 
http://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/company/welcome.do 
abgerufen werden. 
Informationen erteilt: 
Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle (Herr Zünkler), 
Sebastianusstr. 1, Zimmer 107, 41352 Korschenbroich, 
karljosef.zuenkler @korschenbroich.de,  
Tel. 02161/613-252, Fax: 02161/613-299 
Die Angebote sind ausschließlich schriftlich einzureichen. 

 
j) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 

 
entfällt, siehe Buchstabe i) 

 
k) Datum, Uhrzeit und Ort der 

Angebotseröffnung: 
08.03.2018, 11.00 Uhr  
Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle, Sebastianusstraße 1, 
Zimmer 107, 41352 Korschenbroich 
 

l) geforderte Sicherheiten:   keine 
 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 
 3 % Mängelansprüchebürgschaft 

 
m) Zahlungsbedingungen Gem. VOL/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt 

Korschenbroich für die Ausführung von Leistungen 
 

n) Geforderte Eignungsnachweise Mit dem Angebot sind vorzulegen:  
 Eigenerklärung zur Eignung nach § 6 Abs. 3 VOL/A 
 Erklärungen zu den Ausschlussgründen gem. § 6 Abs. 5 VOL/A 

 
Die Bieter müssen die erforderliche fachliche Qualifikation zur 
Gewässerunterhaltung, Gewässerpflege und Entwicklung nachweisen. 
Ein Bewerber ist als fachkundig anzusehen, wenn er sich gewerbsmäßig 
mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschrieben Art befasst und 
über umfassende, dem Stand der Technik entsprechende Kenntnisse, 
Fähigkeiten und die Berufserfahrung verfügt, die erforderlich sind, um 
die ausgeschriebene Leistung fachgerecht vorzubereiten und 
auszuführen.  Dieser Nachweis gilt als erbracht durch das Zertifikat 
„DWA Geprüfter Gewässerunterhaltungs-Fachkundiger“ oder 
gleichwertig. 
 

o) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen 
 

p) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 28.03.2018 
 
 

q) Nachprüfung behaupteter Verstöße: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Lindenstr. 4, 41515 Grevenbroich 
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r) Anwendung des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (TVgG – NRW) 

Die nachfolgend aufgeführten und nach dem TVgG NRW erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen sind auf Anforderung nur von demjenigen 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt werden soll (Bestbieter), innerhalb einer 
von der Vergabestelle festzulegenden Frist (3 bis 5 Werktage) 
vorzulegen.  
 

 Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentlohnung  
 Verpflichtungserklärung Frauenförderung/Beruf/Familie  
 Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i. S. d. § 7 Abs. 1   

     RVO TVgG NRW. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Öffentliche Ausschreibung; Bekanntmachung gem. § 12 VOL/A 
 

a) Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, 
Sebastianusstr. 1, 41352 Korschenbroich 
 

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOL/A 
 

c) Form der Angebote Die Angebote sind in Schriftform einzureichen. Weiteres ergibt sich aus 
den Vergabeunterlagen. 

d) Art und Umfang der Leistung: Wartung von Trafostationen, Elektrotechnik 
4-Jahresvertrag 
 
2 Stk       Reinigung bzw Wartung der Trafostation mit drei MS- 
               Schaltfeldern 
2 Stk       Reinigung bzw Wartung der Trafostation mit vier MS- 
               Schaltfeldern 
8 Stk       Reinigung bzw Wartung der MS-NS-Anlage und  
               Transformator in einer Kompaktstation 
2 Stk       Kosten EVU für die Freischaltung der Trafostation  
               am Wochenende 
2 Stk       Spannungsprüfer zur Wiederholungsprüfung 
 

e) Ort der Ausführung: Korschenbroich, verschiedene Straßen 
 

f) Aufteilung in Lose: 
(Anzahl, Größe, Art) 

 nein 
 

g) Nebenangebote zugelassen:  nein 
 ja 
 ja, nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

 
h) Etwaige Frist für die Ausführung: 2018 - 2021 

 
i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Die Anforderung der Vergabeunterlagen in Papierform wird nicht 

angeboten. 
Die Vergabeunterlagen können kostenfrei in elektronischer Form über 
die Internetplattform 
http://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/company/welcome.do 
abgerufen werden. 
Informationen erteilt: 
Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle (Herr Zünkler), 
Sebastianusstr. 1, Zimmer 107, 41352 Korschenbroich, 
karljosef.zuenkler @korschenbroich.de,  
Tel. 02161/613-252, Fax: 02161/613-299 
Die Angebote sind ausschließlich schriftlich einzureichen. 
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j) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 
 

entfällt, siehe Buchstabe i) 

k) Datum, Uhrzeit und Ort der 
Angebotseröffnung: 

01.03.2018, 11.00 Uhr  
Stadt Korschenbroich, Zentrale Submissionsstelle, Sebastianusstraße 1, 
Zimmer 107, 41352 Korschenbroich 
 

l) geforderte Sicherheiten:   keine 
 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 
 3 % Mängelansprüchebürgschaft 

 
m) Zahlungsbedingungen Gem. VOL/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt 

Korschenbroich für die Ausführung von Leistungen 
 

n) Geforderte Eignungsnachweise Mit dem Angebot sind vorzulegen:  
 Eigenerklärung zur Eignung nach § 6 Abs. 3 VOL/A 
 Erklärungen zu den Ausschlussgründen gem. § 6 Abs. 5 VOL/A 

 
o) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen 

 
p) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 21.03.2018 

 
q) Nachprüfung behaupteter Verstöße: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss, Lindenstr. 4, 41515 Grevenbroich 

 
r) Anwendung des Tariftreue- und 

Vergabegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (TVgG – NRW) 

Die nachfolgend aufgeführten und nach dem TVgG NRW erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen sind auf Anforderung nur von demjenigen 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt werden soll (Bestbieter), innerhalb einer 
von der Vergabestelle festzulegenden Frist (3 bis 5 Werktage) 
vorzulegen.  
 

 Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentlohnung  
 Verpflichtungserklärung Frauenförderung/Beruf/Familie  
 Nachweise (Beachtung ILO Kernarbeitsnormen) i. S. d. § 7 Abs. 1   

     RVO TVgG NRW. 
 

 

 

Jagdgenossenschaft Liedberg 
 

Einladung zur Genossenschaftsversammlung 2018 
 

Am Donnerstag, den 22.02.2018 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus Stappen,  
Steinhausen 39, 41352 Korschenbroich – Steinhausen, die diesjährige 
Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Liedberg statt. Die  
Jagdgenossen werden zu dieser Versammlung hiermit eingeladen. Jeder  
Jagdgenosse kann sich durch eine andere volljährige Person vertreten lassen.  
Ein Bevollmächtigter kann jedoch höchstens 3 Jagdgenossen vertreten. Die  
schriftliche Vollmacht ist vor Beginn der Versammlung vorzulegen. 
 

Tagesordnung: 
 

1.) Bericht über die Rechnungslegung 2017 
2.) Rechnungsprüfungsbericht 
3.) Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
4.) Neuwahl des Vorstandes 
5.) Verteilung der Jagdpacht 2018 
6.) Haushaltsplan 2018 
7.) Wahl von Kassenprüfern 
8.) Verschiedenes 

 

Korschenbroich, den 16.02.2017 
Jagdgenossenschaft Liedberg 
 
Thomas Willemsen 
Jagdvorsteher 
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Nachruf 

 
Die Stadt Korschenbroich trauert um 
 

Josef Bongartz 
 

Er ist am 04. Januar 2018 im Alter von 90 Jahren verstorben. 
 
Josef Bongartz war von 1964 bis 1969 Mitglied der früheren 
Gemeindevertretung Liedberg und zeitgleich Mitglied des Haupt-, 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses sowie des 
Sozialausschusses. 
Zudem war er bis zum Jahr 2000 über 30 Jahre lang als 
stellvertretender Schiedsmann für den Bezirk Liedberg tätig. 
 
Seine ehrenamtliche Aufgabe erfüllte Josef Bongartz stets 
uneigennützig und mit hohem Pflichtbewusstsein.  
 
Bürgerschaft, Rat und Verwaltung der Stadt Korschenbroich werden 
dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Stadt Korschenbroich 

Marc Venten 
Bürgermeister 

 

 
 
 
 

Nachruf 

Die Stadt Korschenbroich nimmt Abschied und gibt zur Kenntnis, dass 

der ehemalige Bürgermeister Herbert Köhnen, 
der ehemalige Bürgermeister Günter Wappenschmidt, 
der ehemalige Mitarbeiter Engelbert Schnock, 
die ehemalige Mitarbeiterin Helga Schmitz, 
der ehemalige Schiedsmann Paul Ringel und 
der ehemalige stellv. Bürgermeister des Amtes Glehn Heinz Schriedels 
 

im Jahr 2017 verstorben sind. 

Bürgerschaft, Rat und Verwaltung werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten. 

 
Stadt Korschenbroich 

Marc Venten 
Bürgermeister 

Wolfgang Schmitz 
Personalratsvorsitzender 
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Informationen: 
 

 

Geänderte Öffnungszeiten an Karneval 
 
Stadtverwaltung 
 
Die Stadt Korschenbroich hat ihre Dienststellen einschl. Bürgerbüro an Karneval wie folgt 
geschlossen: 
 
Altweiber:  08.02.2018  nachmittags (ab 12.00 Uhr) 
Rosenmontag: 12.02.2018  ganztags 
 
Veilchendienstag gelten die üblichen Öffnungszeiten 
 
Hallenbad Korschenbroich 
 
Das Hallenbad Korschenbroich bleibt Karnevalssonntag, Rosenmontag und Veilchen- 
dienstag geschlossen. 
 
Kindertageseinrichtungen 
 
Die städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben am Rosenmontag ganztags geschlossen. 
Die für den Altweiberdonnerstag bzw. Veilchendienstag geltende Regelung wird den Eltern 
unmittelbar durch die Mitarbeiterinnen der einzelnen Kindertageseinrichtungen bekannt gegeben. 
 
 
Stadt Korschenbroich 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
Freie Sozialwohnung in Korschenbroich – Stand 24.01.2018 

 
Das Wohnungsamt teilt mit, dass folgende Sozialwohnung zu vermieten ist: 
 
Stadtteil Pesch  
 
2 Zimmer, Küche, Diele, Bad,  Wohnfläche 63,06  m², 2. Obergeschoss   
Die Miete beträgt zurzeit 480,00 € einschließlich Nebenkosten  
Die Wohnung ist ab 01.04.2018 zu vermieten.  
 
Zum Bezug der Wohnung ist ein gültiger Wohnberechtigungsschein erforderlich.  
Weitere Auskünfte zu der Wohnung und zu den Voraussetzungen zur Erteilung eines 
Wohnberechtigungsscheines erhalten Sie bei Herrn Nilges, Amt 60, Wohnungswesen, Rathaus 
Don-Bosco-Str. 6, Zimmer  E. 06, Telefon: 02161 / 613 185. 
 
 
 
 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 01. Februar 2018 erscheinen 
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 

0 21 61 / 6 47 47 
Tag und Nacht besetzt! 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der  
niedergelassenen Ärzte im Stadtgebiet 
Korschenbroich regionale 
Rufnummer: 0180 / 5 04 41 00 
Die Arztnotrufzentrale ist zu folgenden Zeiten  
unter der o. g. Rufnummer erreichbar: 
Mo., Di., Do.: 19.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Mi.: 13.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Fr.: 14.00 bis 8.00 Uhr  
 des nächsten Tages 
Sa., So. und Feiertage  24 Stunden 
 

Notfalldienst  
Augen-, Hals-, Nasen-, Ohrenarzt  
Arztnotrufzentrale Neuss  
Telefon 0180 / 5 04 41 00 
 

Zusätzlich: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst  kann 
unter folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 

Infoservice der Apothekenkammer 
Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 

Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 

nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  

Telefon 02131/300-21711 
 

in dringenden Fällen:  Telefon 110 
 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall 
unter folgenden Rufnummern zu 
erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 02451/6 24 30 40 oder 
per Mail an hausanschluss@new-
netzgmbh.de zu erreichen. Für auftretende 
Stromstörungen gibt es ab sofort den 24-
Stunden-Service unter der Notrufnummer 
0800/6 88 10 02. 
 

Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 

Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 

Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 

Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Stör-
fällen am Kanalnetz und an den Haus-
pumpstationen des Städtischen 
Abwasserbetriebes (SAB) 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Abwasserbetrieb ist im Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-330 . 
Außerdem ist der Abwasserbetrieb unter 
folgender Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60. 

 
 
 
 

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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D E R  B Ü R G E R M E I S T E R 

 
Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters  Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon:0 21 61 / 613-0   Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:  0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 

 

Aufgabenbereich        Rathaus/Gebäude______ 
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten       Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach      Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)     Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Zentrale Dienste        Sebastianusstraße 1 
Organisation, Informationstechnologie 
Antikorruption 
 

Referat des Bürgermeisters       Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Rats- und Öffentlichkeitsarbeit 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 
 

Gleichstellungsbeauftragte       Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen         Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Controlling, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung       übertragen an den  
Rhein-Kreis-Neuss 

 

Zentrale Submissionsstelle       Sebastianusstraße 1 
       

Bildung, Erziehung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen, Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv         Don-Bosco-Straße 6 

 
 

Recht / jur. Sachbearbeitung       Regentenstraße 1 
 

Ordnung und Feuerschutz       Sebastianusstraße 1 
 

Standesamt         Regentenstraße 1 
 

Personal         Regentenstraße 1 
 

Soziales, Seniorenbeauftragte      Regentenstraße 1 
Sozialversicherungsangelegenheiten 
 

Gebäudemanagement        Don-Bosco-Straße 6 
Umwelt einschl. Abfallwirtschaft 
Wohnungswesen 
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Tiefbau         Don-Bosco-Straße 6 
Grünflächen 
Straßenverkehrsangelegenheiten 
 

Stadtentwicklung, Bau und Planung      Don-Bosco-Straße 6 
Planung und Bauordnung, 
Bauleitplanung, Baulandmanagement, 
Baugenehmigungen, Denkmalschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Eigenbetriebe der Stadt Korschenbroich     Wankelstraße 21 (Glehn) 
Städtischer Abwasserbetrieb 
Stadtpflege inkl. Friedhofswesen 
 

Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss       Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss     Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss     0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich      An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung     An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale       112 oder 
          0 21 61 / 6 47 47 
Polizei          An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,       0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst     0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen        110 
 

Sprechstunden 
 
● des Bürgermeisters Marc Venten 

Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 alle 4 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 

Donnerstag 15.30 - 17.00 Uhr 

 der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  12.30 – 14.00 Uhr 
  Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher  
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  14.30 – 16.00 Uhr 
● der Behindertenbeauftragten Angela Stein-Ulrich       behindertenbeauftragte@korschenbroich.de 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1      0 21 61 / 613 - 248 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat      
 10.30 – 12.00 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße    
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 12.30 - 14.00 Uhr 

Sprechzeit in Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher    
Jeden ersten Mittwoch im Monat     
14.30 - 16.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 - 45 

Termine nach Vereinbarung 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 


